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Ihre Frage an uns

Bonn (GTAI) – Laut Rundschreiben der ägyptischen Zentralbank  vom 3. Mai 2018 wird die Zahlungsabwicklung 

von Importgeschäften in zwei Punkten weiter vereinfacht.

Die seit Januar 2016 geltende Anweisung an ägyptische Banken, ausschließlich Handelsdokumente zu akzeptie

ren, die direkt von der Hausbank des Exporteurs an die Hausbank des Importeurs versendet werden, wurde mit 

dem aktuellen Erlass aufgehoben.

Bei der Zahlungsabwicklung per Dokumentenakkreditiv ergibt sich eine Änderung für kleine und mittlere Unter

nehmen, die ausschließlich Grundnahrungsmittel zu Handelszwecken in Ägypten einführen. Sie werden von der 

Regelung ausgenommen, eine Bareinlage in Höhe von 100 Prozent des Rechnungswerts der Ware im Voraus bei 

ihrer Bank hinterlegen zu müssen. (AM)
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